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Fuͤnfte Sitzung .

Karlsruhe , den 10 . April 1822 .

— —

Gegenwaͤrtig :
Die bisher erſchienenen Mitglieder mit Aus nahme ?Sr . Hoheit des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

Markgrafen Wilhelm zu Baden ;
Sr . Hoheit des Herrn Markgrafen Maximilian zu

Baden ;
des Herrn Bisthums Verweſers Frhrn . v. Weſſen —

berg ;
des Herrn Staatsraths Baum gaͤrtner ;
des Herrn Staatsraths Frhrn . v. Tuͤrkheim und
des Freyherrn v. Gemmingen- Steinegg .

Weiter anweſend :
Die Herrn Regierungs - Commiſſaͤre, Staatsrath v.

Gulat und geh . Referendär y. Liebenſtein .

Unter dem V

Staatsraths Frhrn . v. Baden .
Das Protokoll der vierten Sitzung wurde vorgele⸗ſen und genehmigt .

—
v. Rotteck :

jͤngſt ſchon mit m
ich uͤber

orſitz des zweyten Vicepraͤſidenten ,

Ich erklaͤre wiederholt — was ich
oͤglichſtem Nachdruck ſagte y daf

die fatholifhen Kirde - Angelegenheit feine



64 Fuͤnfte Sitzung vom 10 . April .

eigentlihe Motion zu machen habe , fondern blog den

Ausdruck der gegenwaͤrtigen Beaͤngſtigung aller guten
Katholiken des Landes — ein von allen hochverehrten

Mitgliedern dieſer hohen Kammern gewiß gebilligtes Ge —

fuͤhl — oͤffentlich ausſprechen und in die zum Druck

beſtimmten Protokolle niederlegen wollte . Da die Form ,
in welcher ich juͤngſt dieſe Sache zur Sprache brachte ,
einigen Mitgliedern der hohen Kammer der Geſchaͤfts —
Ordnung zuwiderlaufend ſchien , ſo nahm man Anſtand⸗
den Drud meines Vortrags zu erlauben . Ich unter —

werfe mich dieſem Beſchluß mit der Bemerkung , daß

ich gleichwohl , was einmal oͤffentlich geſprochen worden ,

als der Oeffentlichkeit auch wirklich uͤbergeben betrachte⸗

Daher verlange ich nichts weiteres , und begnuͤge mich
mit der von einem hohen Praͤſidium ſowohl als von vie —

len hochverehrten Mitgliedern der Kammer ausgeſpro —
chenen Anerkenntniß meines Rechtes , von dem angedeu —
teten oder irgend einem andern Gegenſtande — ohne
Unterſchied , ob davon bereits fruͤher geſprochen worden

oder nicht —bey irgend einem fepidlichen Anlag und in den

gehörigen Formen ein dfentlichegs Wort zu reden . Sollte

ich gleichwohl aufgefordert werden , eine eigentliche
Motion zu machen , fo Éònnte fie in nichts anderm befte -
þen , alg in dem Antrage , die hohe Kammer móchte den

Drud und den gang vollftåndigen Drud der Åber dil

beiden legten Gigungen aufgenommenen Protofole
beſchließen . Hierauf wurde einmuͤthig

beſchloſſen

dieſe Erklaͤrung zum Protokolle zu nehmen .

Sodann machte die in der geheimen Sitzung vom

1. d. M . mit der Ueberreichung der beſchloſſenen un —

terthaͤnigſten Dankaddreſſe an Se . Koͤnigliche Hoheit
den Großherzog beauftragte Deputation die Anzeige ,
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Fuͤnfte Sitzung vom Jo . April . 1822 . 65
daß Se . Koͤnigliche Hoh
3. d. M . Vormittags um
theilen , und nachdem die

eit geruht haͤtten , ihr am
3/4 auf 12 Uhr Audienz zu er —

Addreſſe durch den zweytenVicepraͤſidenten, Staatsrath Frhrn . v. Baden uͤber —

— — war , folgende Antwort gnaͤdigſt zu opatheilen .

-s
Die Dankaddreſſe,

mir ein neuer Beweis der
gen der erſten Kammer me
res Vertrauens in
theuern Volkes .

die Sie mir uͤberreichen , iſt
aͤchtvaterlaͤndiſchenGeſinnun⸗
iner getreuen Staͤnde , und ih —

meine Fuͤrſorge fuͤr das Wohl meines
Mit froher Zuverſicht ſehe ich den Re —ſultaten Ihres redlichen Beſtrebens entgegen , und zweiflekeinen Augenblick, daßtrotz aller Hinderniſſe , die unſeregemeinſchaftlichen Bemuͤhungen zu erſchweren ſcheinen ,die Fruͤchte dieſes Landtags dennoch Segen bringendfuͤr das Vaterland feyn werden . “

Weiter erſtattete , von dem Vicepråfidenten auf -fordert , der Hofrath o. Rpttef Namens der zur Be⸗gutachtung des Geſetzentwurfs uͤber die der Studier —freyheit niedergeſetzten Commiſſion , Bericht .
Beylage Ziffer 28 . und

Unterbeylage Y
Sir die Discuffon defelben , ward auf die Bemer -fung deg Hrn . Regicrungg - Commiffår v. Lieben -fein , dap er danach die Zuſtimmung der Regierungzu den von der Commiſſton vorgeſchlagenen Zuſaͤtzen ,einzuholen habe , eine der naͤchſten Sitzungen beſtimmt .Hierbeyh warf der Landoberjågermeifor y. Rett -ner die Grage auf : Db bey dieſer Discuſſton auchdie

vorlaͤufige Frage , d. h. die Frage : vb uͤberhauptdas Beſuchen einer Univerſttaͤt ohne Staatserlaubnißzu geſtatten ſey — von einem Mitgliede zur EroͤrterungUND Yh g;
E ;

d
Abſtimmung gebracht werden duͤrfe ?

mer.
Protokolle SEn , Kam



66 Protofolle Der Erien Kammer .

So wenig man nun die Bedenklichkeit unberuͤckſich —

tigt ließ , daß die Kammer ſelbſt im Jahr 1819 um einen

Geſetzentwurf fuͤr die Geſtattung der Studierfreyheit

auf dem verfaſſungsmaͤßigen Wege nachgeſucht habe , ſo

war man doch allgemein der Meinung , daß die aufge —

worfene Frage zu bejahen ſey ; da die Verhandlungen

vom Jahr 1819 zwar die Vorlegung des Geſetzentwurfs

veranlaßt haͤtten ; dieſer aber ſeinem Weſen nach als

ein fuͤr ſich beſtehender Vorſchlag zu betrachten ſey ( Frhr —

v. Berkheim ) . Da ferner die Kammer wohl ewige

Maximen nicht aber ewige Meinungen haben duͤrfe und

ſolle ( Zachar iaͤ ) .

Da uͤbrigens ſeit den erſten Verhandlungen uͤber

den vorliegenden Gegenſtand ein Zeitraum von 3 Jah —

ren abgelaufen ſey . ( v. Kettner . )

Hofrath v. Rotteck erklaͤrte ſich fuͤr dieſe Ent

ſcheidung der Frage in folgenden Worten :

Die Conſtitution gibt unſerer Regierung die Ini —
tiative zu Geſetzen . Unter den conſtitutionsmaͤßig

zum Hervorgehen eines Geſetzes erforderten Acten iſt

alſo der Geſetzes - ⸗Vorſchlag der Regierung der

erſte , die Beyſtimmung der Kammern der darauf fol

gende , und endlich die Befåtigung und Promutgirung

durch den CGrofherzog der legte Net . Ob ein Geſetzes —

vorfchlag auf Beranlafung ciner von den Kammern an

Ge . Königliche Hoheit gethane Bitte , oder ob er opné

ſolchen Anlaß gemacht worden , aͤndert durchaus nichts ,
weder an ſeinem Begriff , noch an der Art und Weiſe

der daruͤber zu pflegenden Verhandlung . Die Kammern

deliberiren jedesmal frey uͤber Zuſtimmung oder Nicht⸗

Zuſtimmung , uͤber das Ganze oder Die einzelnen Puncte
und es muĝ ihrem eigenen freyen Ermeſſen anheimge —

ſtellt bleiben, in wie fern die Conſequenz es den einzel⸗
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Fuͤnfte Sitzung vom ro . April . 67

der nicht erlaube , gegen
itte hervorgegangenen Bitte

nen oder der Geſammtheit erlaube ddie Erfuͤllung einer aus ihrer M
zu ſtimmen . Der Umſtand, ob die Bitte auf blofeng eitverhaͤltniſſen — die allerdings wechſelnd ſindoder auf ewigen Sachgruͤnden beruhte , mag hier meiſt
die Entſcheidung geben , doch iſt auch moͤglich , daß ,
da die Kammer ; der auf einander folgenden Landtage

ilichkeit noch in Bezug auf die
ſte jedesmal beſtehen , d ieſel —ſelbſt eine Verſchiedenheit der GefinsNUNS oder der Anſicht , ohne darum Inconſequenzzu ſeyn , in verſchiedenen Zeiten Platz greife .Der Hr. Regierungs -Commif—ar, Staatsrath v. Gulattheilte ſodann der Kammer ein hoͤchſtesReſcript mit , wo⸗durch Ge , Königliche Hoheit derfelben abermals qug -nahmsweiſe gnaͤdigſt geſtatten , einen weitern Vicepraͤſi⸗denten ſelbſt zu erwaͤhlen , und Hoͤchſtdenſelben in Bor -ſchlag zu bringen ,

Beylage Biffer 29 .worauf die Kammer

beſchloß :
die Wahl in der naͤchſten Sitzung vorzunehmen .Sn Folge deg in der vorigen Gigung gefaßten Be —ſchluſſe

gen Erbauung des Staͤndehauſeserſtattete i
len in dem Gceretariat niederge⸗legte Bericht zu dem Ende reproducirt , um eine Com —miſſion deshalb zu ernennen . Die ſogleich vorgenom —mene Wahl fiel auf

den Frhr , y, Falkenſtein ,den Generalmajor Frhrn . v. Freyſtedt ,den Frhr . y, Gemmigen - Präfened undden Frhr . v. Semmingen- Treføflingen ,



68 Protófofe der Eren Kummer .

Desgleichen wurde in Folge des Beſchluſſes vom Kaͤ

29 . Maͤrz d. J . der Bericht des ſtaͤndiſchen Ausſchuſſes bez
uͤber die Amortiſations - Caſſen - Rechnung von 1820/21
reprodueirt . Die hierauf von dem Vicepraͤſidenten ge⸗ um

ſtellte Frage :
Ob dieſer Bericht in einer vorberathenden Sitzung Me

folle in: Erwågung gezegen , und eine eigene Commiffiot im

crnannt werden , um dDaråber Bortrag an Die Kammer zu

zu erſtatten ? ſchl

wurde mit Stimmeneinhelligkeit bejaht . for ,

Endlich legte dag Gecretariat den mit dem hieſigen gezi

Buchhändler Braun wegen des Drucks und Verlags befi
der Verhandlungen ratificatione salva abgeſchloſſenen
Vertrag vor Hrn

Beylage Ziffer 30 . ( ungedruckt . ) ruh
v. Rotteck : Er habe biebey dreyerley zu bemerken ? ſond

Sürg Erfe fheine eg ipm nicht zweckmaͤßig , daß det i
die Verhandlungen Sitzungsweiſe ausgegeben werden

ſollen , wodurch , da nicht jede Sitzung gerade mit dem Sai
Bogen fepiiefe , eine bedeutende Babl weifer Blätter und

t entſtehen muͤſſe. nige

Fuͤrs An der e finde er es bedenklich , daß der Buch⸗ lers

handlung der Druck der einzelnen Berichte , Reden ꝛc. aufe beruͤ

gebuͤrdet werde , indem auf dieſe Weiſe die Abnehmer be Wen

zahlen muͤßten , was die Kammer an Kanzley - Koſten er⸗ der |
fpare . , Wäre diefe Bedingung nicht gemacht worden , fo Hes

haͤtte ein wohlfeilerer Preis erzielt werden koͤnnen , und

dieſe Erzielung eines wohlfeileren Preiſes zur groͤßern Mer

Verbreitung und vermehrten Leſung der Verhandlungen feger
ſcheine ihm hier die Hauptſache . ticht

Fuͤrs Dritte entſtehe dadurch , daß jeder Abneh — nicht

mer die Verſendungskoſten zu tragen habe , eine grof ? J
Ungleichheit im Preis , und ein entfernt wohnender

*
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Fuͤnfte Sitzung vom r70. April 69
Kaͤufer muͤſſe die Verhandlungen betraͤchtlich theurerbezahlen , als ein in der Naͤhe von Karlsruhe wohnender .Er haͤtte

gewuͤnſcht, daß alle Abnehmer dieſelbenum
den gleichen Preis bekommen haͤtten .Hierauf bemerkte der erſte Secretaͤr der KammerMan ſey uͤbereingekommen, ſich hauptſaͤchlich nach dem ,im Namen der zweyten Kammer verabredeten Vertragzu richten ; auch halte er es fuͤr ſehr wichtig , daß fuͤr denſchleunigen Druck der einzelnen Berichte ꝛtc. moͤglichſt ge⸗ſorgt werde , indem die fruͤhere Erfahrung hinlaͤnglichgezeigt habe , welche nachtheilige Zoͤgerungen ſonſt zubefuͤrchten ſeyen .
Der zweyte Secretaͤr aͤußerte : Die erſte von demHrn . Hofrath v. Rotteg erhobene Bedenklichkeit be —

ruht auf einem Mißverſtaͤndniſſe . Nicht Sitzungsweiſe ,ſondern Bogenweiſe ſollen die Protokolle ſofort verfen -det werden ,

Die zweyte duͤrfte ſich dadurch erledigen , daß derSatz der einzelnen abgedruckten Berichte 1e ſtehen bleibt ,und die Koſten der fuͤr die Mitglieder abgezogenen we —nigen Exemplare wohl nur den Gewinn deg Buchhaͤndlers vermindern . Die dritte Bedenklichkeit endlich wuͤrde
beruͤckſichtigt wohl eine andere Unbilligkeit enthalten ,wenn nicht dem Buchhaͤndler, was außer dem Bereicheder Kammer liegt , die Poſtfreyheit wegen dieſes Bu —ches eingeraͤumt würde.

V Rotteg : Je mehr der Buchhaͤndler der Kam —mer zu leiſten hat , defio mer muf er den Kaͤuferm an— Auch iſt immer ein wiederholter Satz der Be —

—* i

nothwendig, fo oft der Drut der Protokolle
— aleichzeitig den Verhandlungen nachfolgt .
Rinta — — mir nicht unbillig, wenn zwar alle= Wegen Der Verſendunskoſten etwas mehr , aber :



70 Protofole der Erfen Kammer .

die von Katlsruhe entfernter wohnenden nicht mehr als

die in Karlsruhe oder in der Naͤhe ſich aufhaltenden zah⸗
len . Denn ein jeder hat das Recht , das Buch ungekauft

zu laſſen .

Die Kammer

beſchloß
den Vertrag genehm zu halten .

Endlich zeigte das Praͤſidium an , daß von einem

landſtaͤndiſche Dienſtſachen enthaltenden und ſo bezeich —
neten Schreiben an die Kanzley Poſtgeld erhoben wor —

den ſey .

Der Hr . Staats - Miniſter Frhr . . Berſtett er —

theilte hierauf die Zuſicherung , daß aͤhnlichen Verſehen
vorgebeugt werden ſolle .

Frhr . v. Zy1lInhardt .
Zachariaͤ .

Beylag e Ziffer 28 .

Commiffions s Bericht uͤber den Geſetz⸗Entwurf
die Studier Freyheit betreffend .

Erſtattet von dem Hofrath v. Rotteck .

Indem ich einer hohen Kammer im Namen Ihrer

Commiſſion den Bericht uͤber den die Studierfreyheit aus⸗

ſprechenden Geſetzes Entwurf erſtatte , durchdringt mich

innig das Gefuͤhl einer dreyfachen und erhebenden

Freude .
Keine ſchoͤnere Frucht des conſtitutionellen Lebens ,

keine ſicherere Buͤrgſchaft fuͤr Recht und Freyheit iſt

gedenkbar , als die in den Geſetzes Vorſchlaͤgen der Re —

gierung wiedertoͤnende Stimme der Volksvertreter .



als

zah⸗

auft

vurf

hrer
aus⸗

mich

aden

ens ,

tif

Re

Fuͤnfte Sitzung vom 10 . April . 71

Nicht als ob einer erleuchteten Regierung dieſe Stim —⸗
me erſt erkennbar machen muͤßte , was uͤberhaupt
gut oder nicht gut iſt ; ſondern weil , was fuͤr ein be —

ſtimmtes Volk gut und angemeſſen ſeh , nur aus dem

ausgeſprochenen Wunſch ſeiner aͤchten Repraͤſentanten ,
als aus dem hiernach erſcheinenden Maaß ſeiner In —
telligenz und ſeines gefuͤhlten Beduͤrfniſſes , mit Evidenz
hervorgeht . Der beſondere Inhalt des vorliegenden
Geſetz Entwurfes iſt ein zweyter Grund der Freude :
Es ſpricht derſelbe eine hoͤchſt koſtbare , bisher von uns

ſchmerzlich entbehrte Freyheit aus , in der edelſten
Sphäre der menfehlihen Thåtigteit und deg fraatsbür -
Berlichen Lebeng . Und endlich , was koͤnnte fuͤr mich
perſoͤnlich belohnender , was ehrenvoller ſeyn , als daß
ich Bericht erſtatten darf , uͤber einen Geſetzes Entwurf ,
zu welchem eine von mir ſelbſt in den erſten Tagen uns
ferer erften Verfammlung erhobene Motion unmittelbaren

Anlag gegeben .
Bwar diefe BerichtsErſtattung moͤchte faſt uͤberfluͤf⸗

ſig ſcheinen . — Die Gewaͤhrung eines einſtimmig von
beiden Kammern erklaͤrten Wunſches kann ſie anderes

erregen , alg Danf und Freude ? — Much wird diefes
allerdings die vorherrſchende Empfindung aller Mitglie —
der des Landtags ſeyn . Doch unbeſchadet der Anerken —
nung , dafi dag ung dargebotene Geſetz auch unveraͤn —

ert , ſo wie es lautet , eine koſtbare Gabe ſehn wuͤrde ,
moͤgen wir die umſichtige Pruͤfung ſeines ſpeciellen In —

ana AlS eine Durch die confitutionelle Gtelung Der
" ammer ung auferlegte Pflicht betrachten .

DerGeſetzeutwurf ſpricht eine doppelte Stu —

freyheit aus naͤmlich
a) die allgemeine Berechtigung aller Inlaͤnder

S immer fùr einem ſelbſtgewaͤhlten Studium ,

dier
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demnach die Aufhebung der bis jetzt beſtandenen Verz

ordnung uͤber die hiezu noͤthige Staats Erlaubniß .
b ) Die Berechtigung zum Studium im Aus land .

Dieſe letzte beſtand jedoch ſchon ſeit 1810 , indem

das Regierungsblatt Nro . 13 . von gedachtem Jahre
den fruͤher zu Gunſten Heidelbergs verordneten Uni —

verfitåtgbann wieder aufhob , mit der einzigen
Beſchraͤnkung , daß die Rechtsbefliſſenen verbunden

ſeyn ſollten , einen Curs uͤber das neue badiſche Land⸗

recht auf einer der beiden Univerſitaͤten zu hoͤren. Das

neue Geſetz erſcheint hiernach in dieſem Artikel blos
als wiederholte Verkuͤndung des alten ; denn die er

waͤhnte Beſchraͤnkung in Anſehung der Candidaten des

Staatsdienſtes oder der Advokatur iſt eine ſo natuͤrliche
oder nothwendige , daß man ſie wohl als ſtillſchweigend ,
d . h. von ſelbſt ſich verſtehend , auch in dem neuen Gez

ſetzesentwurf enthalten , betrachten koͤnnte , wiewohl zur
Verhinderung jedes Zweifels eine ſie ausdruͤcklich aus⸗

ſprechende Beſtimmung etwa in der das Studium der

Rechtskandidaten regelnden Vorſchrift gewuͤnſcht wer -
den muß .

Es wird unnoͤthig ſeyn , dieſen Theil des Geſetz —
entwurfes durch eine eigene Begruͤndung zur Annahme
zu empfehlen . Eine ſchon vor dem Beginn unſeres
conſtitutionellen Staatslebens geſetzlich beſtandene —

von dem liberalen Geiſt der badiſchen Regierung laut

zeugende Freyheit — fann in den Kammern nur Ver —

theidiger , feine Gegner finden , auch if die vorliegende
wiederholte Verkuͤndung dieſer Frehheit , im Ausland

zu ſtudieren , wegen derſelben natuͤrlichem Zuſammen —
hang mit der Beſtimmung uͤber die Studierfreyheit im

Allgemeinen , ſehr zweckgemaͤß , ja nothwendig .

T AE e a
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Ich gehe zum Hauptgegenſtand des Geſetz —
entwurfes uͤber, und welcher die Erfuͤllung der von dieſer

hohen Kammer ausgegangenen Bitte enthaͤlt ; naͤmlich
zu den Beſtimmungen uͤber die Berechtigung zum Stu —
dium uͤberhaupt .

Aus vielen Gruͤnden des Rechts , der Humanitaͤt
und der hoͤhern Politik — deren Ausfuͤhrung die Ver —

handlungen des Landtags von 1819 enthalten — und

zumal auch in Erwaͤgung , daß die ŞS. 7. und 9. der

Conſtitution die vollko mmene Gleichheit der ſtaats buͤrger⸗
lichenRechte , und insbeſondere des Anſpruchs aufStaats
und Kirchenaͤmter Calfo auch. auf die Mittel der Befaͤ⸗
higung zu denſelben ) allen Badenern ausdruͤcklich zu —
ſichern — haben beide Kammern vereint Se . Koͤnigl .
Hoheit um den Vorſchlag eines Geſetzes gebeten , wo —
durch die feit 1810 erlafenen Verordnungen in Betreff
der zum Studieren noͤthigen Staatserlaubniß außer

Wirkſamkeit geſetzt , und die allgemeine Studierfreyheit
dergeſtalt ausgeſprochen wuͤrde , daß in Zukunft ohne
Ruͤckficht auf Stand und Vermoͤgen , alſo nach
einer fuͤr alle Candidaten durchaus gleichgeltenden , ſorg⸗

fåltig zu verfaſſenden Vorſchrift , nur ſtrafwuͤrdige
Unſittlichkein, oder mit Evidenz zu erfennende , Uns

faͤhigkein, einen Grund zur Ausſchließung von den

inlaͤndiſchen Lehranſtalten geben koͤnne .
ie zweyte Kammer zwar , indem ſie dem alſo lau —

tenden Antrag der erſten beitrat , legte nach dem Vor —

ſchlag ihres Berichtserſtatters , in ihre Protokolle noch
en weitern Wunſch nieder , „ daß eine ganz unbe —

chraͤnkte Studierfreiheit ausgeſprochen , und daher
auch die von der erſten Kammer vorgeſchlagene Be —

— in Hinſicht auf ſtrafwuͤrdige Unſittlichkeit
erwieſene Unfaͤhigkeit nicht angenommen werden

Fuͤnfte Sitzung vom 1J10. April . E
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moͤchte ; “ eg if jedboh in diefem — die freyſinnige
Tendenz der zweyten Kammer ausſprechenden — Beyſatz
vielleicht mehr einiges Mißverſtaͤndniß , als eine wirkli —

che Abweichung von der Anſicht der erſten zu erkennen .

Denn wenn die vorbehaltene Ausſchließung wegen ſtraf⸗
wuͤrdiger Unſittlichkeit , oder wegen evidenter Unfaͤhigkeit
nur nach einer fuͤr alle Candidaten ( den Vornehmſten
wie den Geringſten ) durchaus glheich lautenden Bor

ſchrift verhaͤngt werden darf , ſo iſt wohl nicht zu beſor⸗
gen , daß ſie je im Widerſpruch mit der Gerechtigkeit
oder der edlern Politik werde verordnet oder ausgeſpro⸗
chen werden ; und es iſt dem eigentlichen Sinn des An —

trags der erſten Kammer ſchon volles Genuͤge geſchehen,
wenn auch · nur die — unter Beobachtung aller das Recht
wahrenden Formen — von der Schulbehoͤrde , zumal von

der akademiſchen Obrigkeit wegen Uebertretung der Sit⸗

tengeſetze auszuſprechende Strafſentenz einer zeit⸗
lichen oder bleibenden Ausſchließung ( Relegatiom ) ihre
Anwendung beybehaͤlt , und wenn etwa zur Hintanhal⸗
tung der Unfaͤhigkeit das Recht in die hoͤhere Schu⸗
len aufzuſteigen , an die Bedingniß der mit einigem Er⸗

folg zuruͤckgelegten niedern oder Vorbereitungsſchulen
gebunden wird .

Nach ſolcher dem Sinn der urſpruͤnglichen Mo —
tion allerdings entſprechenden Deutung der an Ge . Kó -

nigliche Hoheit gelangten Bitte erſcheinen beide Kam —
mern als in den Principien des Antrages durchaus
uͤbereinſtimmend , und daher der vorliegende Geſetzes⸗
entwurf fuͤr die Wuͤnſche beider gleichmaͤßig befriedigend ;
wiewohl , um folches vollſtaͤndig zu ſeyn , auch dil

Disciplinargeſetze der verſchiedenen Schulen damit M

vollkommenen Einklang geſetzt werden muͤſſen

N Tan —— ae aene
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SR Die Hauptverfuͤgung des Geſetzentwurfes

T in den beiden erffen §§. deſſelben enthalten : „ Die

Verordnung vom I . Juni 1810 , vom 24 . Juni 1812 u. vom

31. Dezember 1815 , find aufgehoben ; und eg darf fünf -
tig jeder Ynfânder ohne vorhergehende Staatserlaubniß
ſtudiren , was und wo er wit .

ti
Die drey genannten Verordnungen ſind naͤmlich

einzigen , deren ausdruͤckliche Aufhebung noth thut .

Denn alle uͤbrigen, als welche ſich blos auf jene bezie -
ben, Ja meiſt nur in ſchriftlichen Erlaſſen einzelner Mi⸗

niſterialſectionen beſtehen , ermangeln ohnehin des ſelbſt —
ſtaͤndigen Grundes .

Aber zwey Ruͤckſichten ſind es welche unſerer er⸗

leuchteten Regierung , wie ihre uns mitgetheilten Motive

beſagen , bei Verfaſſung des Geſetzentwurfes vorſchweb⸗
ten : einmal die Gewaͤhrung der vollen Studier⸗

freyheit , aber dann auch die noͤthige Vor ſorge gegen

den moͤglichen Miß brauch derſelben , theils zur Beguͤn —

figung einer blog feichten und oberflächlichen Ausbildung ,

* zu laͤſtiger Vermehrung der Andranges zum Staats —⸗
enſt .

Gegen das hetzte Uebel reicht als Gegenmittel hin

adrücuche Verkuͤndung ( F. . ) , „ daß weder das

emiſche noch das Privatſtudium kuͤnftig einen An —

— auf Anſtellung im Staatsdienſt gebet “ , ja , daß

BRA erſtandene Pruͤfung und die Zulaſſung zu den

n der praktiſchen Befaͤhigung einen ſolchen poſi⸗
en Anſpruch nimmer ertheile

J p indeffen die Wirkſamkeit dieſer dem Recht wie

ai — gleichmaͤßig entſprechenden Verkuͤndigung
aa Eirago wåren — mwas ah bereits in

trag erichtserſtattung vom Jahr 1819 úber DiC in An⸗

aii Sebrachte Studierfreyheit bemerkt iff — Von Zeit zu
SHE AU wiederholende oͤffentliche Bekanntmachungen der
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iiiici

jeweils vorhandenen Candidatenzahl und ihres Berhált Qa

niſſes zur Menge der Staatsdienſte , wie ſolches z. B— fin
in Baiern geſchieht , raͤthlich und wuͤnſchenswerth .

Zur Hintanhaltung der Oberflaͤch blichkeit des fen

Studiums endlich hat Der §. 3. und 5. deg Gefegent DÒ

wurfs den Uebergang in die höheren Schulen , und fo tå

auch die Bulaffung zur GtaatSpråfung und zu den Mit -

teln der praftifchen Befåhigung , Den erten an die Bedin - Un

gung des zu erweiſenden Beſttzes der Vorbereitungs — ger

fenntniffe , die legte an jene Der gehörig vollen Un

deten akademiſchen Studien geknuͤpft . Be

Die Commiffon erfennt nun zwar die Zweckmaͤſſigkeit Be

der in den angefuͤhrten 88 . vorgeſchlagenen Beſtimmungen

uͤberhaupt und mit einer einzigen ſogleich anzudeutenden aus

Ausnahme an . Doch ſcheint bey jenen § § fowobl , ats bey geg
dem ganzen Geſetzesentwurf , das Augenmerk blos auf das p e

afademifche oder Univerfitåtg : Studium , und nut Wag

auf die der Ausbildung zum Staatsdienſt willen aus
Studierenden gerichtet worden zu ſeyn , wogegen die Kom⸗ hit
miſſion dafuͤr haͤlt , daß der allgemeine Zweck des

Geſetzes auch einige Beſtimmungen in Ruͤckſtcht der Mi

Mittelſchulen ( Gymnaſien und Lyceen ) und dann den

auh in Ruͤckſicht der nicht um eines zu erlangenden chei

Staatsdienſtes , ſondern blos der Selbſtausbil — und

Dung , oder anderer Privatzwede wilen Studie ` ent
renden erheiſche . zu

Hiernach findet ſie ſich zum Vorſchlage nachſtehendet keip

Modificationen bewogen . Yi

ID Der §- 3. verordnet , dağ alle YJnlánder , wete mi

cine Der beiden Llandeguniverfitåten beziehen wolfen , ohne die

Unterſchied , ob fie auf in - oder auglåndifhen Mittet Ser

fehulen oder inPrivatinftituten fich dazu vorbereiteten , vo feh

ihrer Aufnahme fich genigend dber die erfangte erforder

e e N N T R E ee a
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liche Befaͤhigung ausweiſen , und zwar nach einer imd —
theils als ſchon vorhanden angenommenen , theilsfuͤr die Zukunft verheißenen Vorſchrift .

Einer gleichen Nachweiſung ſind Diejenigen unterwor —todi fen , welche nach dem im Inland genoſſenen oͤffentlichentzent⸗ oder Privatunterricht cine auglåndifHe Univerfiso fi taͤt zu beziehen gedenken .
Mit — Von —BODenjenigen aber , welche den vorbereitenden

auf einer auslaͤndiſchen Mittelſchule
n Jaben , und yon da gleichfalls im Yuglande zum
ſitaͤtsſtudium übergehen wollen , wird blog dag

UNIF der angländifhen Mittelſchule uͤber ihre

edin - Unterricht
ags — genoſſe
ten ? Uniber

ee

gkeit Befaͤhigung gefordert.
nge Hierdurch ſcheint nun einerſeits das Studium annden

auslaͤndiſchen Mittel - und Hochſchulen nicht nur frey

— gegeben , was wir alle wuͤnſchen , ſondern noch eigendsfda eguͤnſtigt , alfo gewiſſermaßen dazu ermuntert —I NUE wag nicht verlangt werden fann ; andernfeitg aber denvillen
auslandiſchen Mittelſchulen ohne Unterſchied ein nichtdom⸗ ji i

< * 2 2 o
Ron

inreichend begruͤndetes Vertrauen geſchenkt .daf
Denn niht zu gedenken , daß die Verfaſſung ſolcheriao kitelſchulen von hoͤchſt ungleicher Guͤte, und oft von

SE i A
dant dem Zmed und Geiſt unſerer Landesſchulen ſehr abwei —

na chend ſeyn kann , ſo iſt klar , daß ſte , als der Controlebila
?

*
Oberaufficht unſerer eigenen Regierungsbehoͤrdenndie entzogen no etwa durch den Wunſch , ihre Frequenz
Sctmebren, zur Nachſicht gegen Fremde geſtimmt ,

feine zuverlaͤßigen Zeugen fuͤr die Befaͤhigung unſerer
unglinge zu unſerm Staatsdienſte ſeyn koͤnnen . Eseio miibren leicht , wenn diefer Xrtitel zur Ausfuͤhrung kaͤme ,ohan s Unfaͤhigen und Faulen unter unſern Juͤnglingen diewg oe agnife Dor Befaͤhigung, die ſie an unſern Landes —

— ſchulen
n nicht hoffen duͤrften , an einer auslaͤn —rder⸗

nder

zu erhalte
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: zu

diſchen Schule erſchleichen , und dergeſtalt unwuͤrdig aff
oy

die gleiche Linie mit den im Inlande ſtudierenden Ta —
la

lentvoffen und Emfigen gelangen . 3

Hiernach glaubt die Commiffton darauf antragen zu

muͤſſen , daß — ohne Unterſchied ob man den vorberei — un

tenden Unterricht im Sn - oder Auslande genoſſen —
G

immer dieſelbe Pruͤfung bei einer inlaͤndiſchen r,

Mittelſchule , oder im allgemeinen Ausdruck dieſelbe un

Art des Ausweiſes uͤber die noͤthigen Befaͤhigungen ri

zum Univerſitaͤtsſtudium Statt finden ſollez ; unter Vorbe⸗ Ey

Halt der nach Umftånden Cals nach Perfonalverhåltnifen de

einzelner Candidaten und nach der befannten Befchaf prj

fenheit gewiſſer auslaͤndiſcher Schulen ) jeweils zu erthei⸗ un —

tenden Difpenfation : ie
I . Solche genauere Borfiht , ſolche firengere Mug ?

un

weife ber Befåhigung oder hinreichende Vorbereitung St

erfcheinen jedoch alg nothwendig oder råthlih nur in
er ,

Anſehung Derjenigen , welche eigends in der Abfihtr ter

fich dem Staatgdienfte zu widmen , die wifenfhaft rej

liche Bahn betreten . Nur in Bezug auf diefe if De ye

i Staat zu beſonderer Aufmerkſamkeit und Leitung aufs din

gefordert , damit er naͤmlich eine Pflanzſchule von tuͤ ch⸗ tepi

tigen Candidaten ſeines Dienſtes ſich erziehe , und ſen

nicht gezwungen ſey , ſein Urtheil uͤber Fåhigteit odet ſol —

Unfaͤhigkeit eines Candidaten durch ein einziges Ende Wi

oder Hauptexamen , welches , wenn es beweiſend ſeyn ent

folte , ungemein ſtreng und weitlaͤufig ſeyn muͤßte , bee fin

ſtimmen zu laſſen . Aber es mag viele geben , welche

ohne ſolche Abſicht , nur zur Selbſtvervollkommnung / -ner

oder zum Behuf edlerer Privatdienſte , oder eigener Le da

benszwecke — insbeſondere zum Zweck einer in repr zur

ſentativen Staaten ſehr wuͤnſchenswerthen politiſchen nig

Ausbildung —einige einzelne akademiſche Lehrfaͤche?

eaTia— EN pegue Go R a e T
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zu ſtudieren ſich veranlaßt finden , und welchen , ob ſie
auch nicht den Curs einer Mittelſchule regelmaͤßig durch —
laufen, ohne Unbiligkeit und Hårte die Hoͤrfaͤle nicht
konnen verſchloſfen werden.

— iſt hierbey zuthun ? Sollenſolche Wißbegierige,
— smior Vorleſungen uͤber

Chemie, Mathematik ,
pA

fe , úber dag landrecht oder die Staatslehre u .

—— zu dürfen, Avorderſt fih úber lateiniſche
— Vorkenntniſſe, d. h. aͤber vollſtaͤndig zu⸗
— “ Gymnaſtalſtudien ausweiſen ? oder ſoll die

F i niht um deg kuͤnftigenStaatsdienſtes, ſon⸗
oßer

Privatzwecke wilen zu ſtudieren , einen Frey⸗
J

zu ganz willkuͤrlichem luͤckenhaftem Studium geben ,id auch Derjenige , der etwa jenen Zweck blos vorge⸗
wendet , und unter dem Schirm ſolchen Vorwandes die
untern Schulen uͤberſprungen , gleichwohl zuletzt zur
Staatspruͤfung fih felen , und den Zutritt zur Praxis
erlangen koͤnnen ? Oder ſoll er , mwenn etwa erf fpå -
B in ibm die Luft fum Staatsdienſte , der Trieb nachrein

wiſſenſchaftlicher Laufbahn erwacht , aus dem Grun —

nak in
der fruͤhern Jugend verſaͤumten Sormen unbes

i i G wenn er durch Privatfleiß oder Selbſtun⸗
erricht das Mangelnde nachgeholt haͤtte —zuruͤckgewie —

— —
Keineg von allem dem! Die Bermeidung

Mittel ſcheint nicht ſchwer, und das
entwurf kit ote Commiſſion im vorliegenden Geſetzes⸗
— f fon angedeutet , wenn aug nicht be -

x genug ausgedruͤckt .

— §. 5. gewaͤhrt Allen , welche in vorgeſchriebe —
Form und Ordnung und Vollſtaͤndigkeit ſtudiert haben ,

t,
die Sta ats pruͤfung und die Zulaſſung

EiS -gu verlangen . Hiernach ermangeln dieje -
welche nicht vorſchriftmaͤßig ſtudiert haben , ſol —
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chen Rechtes , und eg bleibt dem — etwa durd cine wet

tere , umſichtige Vorſchrift zu regelnden — Ermeſſen
der Behoͤrden anheim geſtellt , ob und unter welchen
weitern Bedingungen ſolche Candidaten gleich —
wohl ( alſo ausnahmsweiſe ) jene Zulafung erbalten fof
len . Die mangelnden Xusmweife ğber die Vorbereitungs⸗
ſtudien koͤnnten nach Umſtaͤnden durch nachtraͤgliche Pruͤ⸗
fung hergeſtellt , oder durch andere Proben erſetzt wer —

den . Es bliebe demnach als Regel feſtgeſtellt : das aka⸗

demiſche Buͤrgerrecht und das Recht der Staatspruͤfung ,

nebſt der Zulaſſung zu den Mitteln der praktiſchen Be —

faͤhigung zu verlangen , wird nur durch vorſchrift —

maͤßiges Studium erworben . Doch ſind —wie ſich
von ſelbſt verſteht , und daher keiner ausdruͤcklichen Er —

waͤhnung im Geſetz bedarf — Ausnahmen ( aus triftigen
Gruͤnden und unter Beobachtung von Formen , welche
den Mißbrauch hintanhalten ) zulaͤßig ; und es werden

auch den auſſer der Ordnung , deh . ohne Anſpruch
auf Staatspruͤfung oder Praxis Studierenden ( den aka —

demiſchen Gaͤſten im Gegenſatz der akademiſchen Buͤr⸗

ger ) , die Hoͤrſaͤle keineswegs geſchloſſen . Die zur Ver

hinderung des Mißbrauchs feſtzuſtellenden Bedingunm

gen der Aufnahme moͤgen durch eine eigene Vorſchrift
beſtimmt werden ; und es iſt zu erwarten , daß , wofern

zumal Eine hohe Regierung durch Errichtung von poly⸗

techniſchen Schulen , oder durch Unterſtuͤtzung derjenigen ,
die ſich etwa als Privatinſtitute bereits in hoff⸗
nungsreicher Wirkſamkeit befinden , dem intellectuellen

Beduͤrfniß der edlern Buͤrgerklaſſen die entſprechende

Befriedigung darbietet , der Andrang der bloßen Gaͤſte
in den akademiſchen Hoͤrſaͤlen ſich von ſelbſt vermindern ,

und jede aus ihrer Zulaſſung etwa zu beſorgende In⸗

convenienz werde vermieden werden .
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TIT. Endlich bleibt der Commiſſion noch der Wunſchübrig , daf die freyſinnige Beſtimmung des Geſetzes ent⸗
wurfs

ausdruͤcklich auch auf Gymnaſien und y -
— ausgedehnt , und daß der bis jetzt beſtandenenWillkahn in Aufnahme und Ausſchließung eine den
aufseſtelten Prineipien gemaͤße Schranke gefetzt werde .

Naur mit Evidenz erſcheinende wahre Unfaͤh i g⸗keit (welche, wo nicht eine ſpaͤter eingetretene durcharztliches Ermeſſen dargethane unheilbare Stupididaͤt
ſich zeigte , bey denjenigen , die bereits uͤber die vor —
ſchriftsmaͤßigen Vorkenntniſſe ſich ausgewiefen ,wohl nie mehr angenommen werden kanm foll die Aus⸗
ſchließung bewirken . Die Ausſchließung kann hiernachimmer nur bedingt oder zeitlich feyn , d. B . die Aufnahmeins Gymnaſtum und in jede höhere Claſſe deſſelben oderdes Lyceums kann an die Bedingung der darzulegendenVorkenntniſſe, oder des gemachten hinreichenden
dortgangs in derniederern Claſſe geknuͤpft, nicht aberder in einem oder dem andern Jahre etwa hinter ſeinen
Mitſchuͤlern Zuruͤckgebliebene nach willkuͤhrlichem Er —
meſſen der Gymnaſtalconferenz , oder der auf deren Be -richt bauenden Miniſterialſection wegen ausgeſprochener
Unfaͤhigkeit ausgeſchloſſen werden . Den Eitern oder
Vormuͤndern, nach Umſtaͤnden der obervormundſchaftli —chen Behoͤrde der Einzelnen muß uͤberlaſſen bleiben ,Den minder Voranſchreitenden jè nach Beruͤckſichti⸗
Sung Der bey ipm eintretenden Übrigen Standes - Birəmoͤgens ze, Verhaltniſſe — einet andern als der wiſſen⸗ſchaftlichen Laufbahn zuzuweiſen , nicht aber der zur

eurtheilung ſolcher Umſtaͤnde durchaus ungeeigneten
chulbehoͤrde.
* bie Ausſchließung wegen Un firttihteitGymnaſtum nur in hoͤ ch ſt ſch weren FaͤllenRIONE ber z, Kammer . é
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oder tbenigfeng nur zeitlich , alfo unter Borbehalt

der Zuruͤcknahme bey erſcheinender Beſſerung , auch et⸗

wa unter Vorbehalt des an einer andern Anſtalt forl⸗

zuſetzenden Studiums Statt finden . Eine ſo ſch w ert

Gtrafe — welche die Berånderung deg Standes , pit

Zerſtoͤrung der koſtbarſten Lebensplane , daher des Le—

bensgluͤcks involviren kann — wie ſie leicht in einem

Alter , wo nur noch geringe Zurechnungsfoͤ —
higteit ift , rechtlich verfchuldet werden ? — Wie fanl

der Staat fofort an der möglichen Beſſerung oder mi

raliſchen Bildungsfaͤhigkeit eines Knaben verzweifeln
der einigen Muthwillen getrieben ? Grofe Hårten Ha

ben in dieſer Sphaͤre ſtattgefunden ; ihre Hintanhal⸗

tung fuͤr die Zukunft wird eine unſchaͤtzbare Wohlthal
ſeyn .

Der Geſetzesentwurf , indem er erlaubt , ſich zum

Univerſitaͤtsſtudium auch auf auslaͤndiſchen Mittelſchu⸗

len und durch Privatunterricht zu befaͤhigen , hal

allerdings jener Schul - Despotie bereits wirkſam g”

feuert . Sndefen — weil doh niht alle von folh

Eriaubnif Gebrauch zu macen im Stande find , un

weil die einmal erfahrene Mug fhliefung leicht eine MV

fel fårg ganze Finftige Leben bewirkt , mår der ang ”

deutete aus druͤckliche Zuſatz hoͤchſt wuͤnſchenswerth
Es werden uͤbrigens ſowohl dieſe vorgeſchlagenel

Zuſaͤtze als uͤberhaupt alle Artikel deg vorliegende

Geſetzesentwurfs nur alsdann und in dem Maaße be

friedigend , die Zweckerreichung verbuͤrgend ſeyn , wen '

und infofern auch jene Vorſchriften , auf welche a "

§. 6. ſich bezieht , dem Geiſt des Geſetzes gemaͤß und

mit den einzelnen Artikeln harmonirend gezeichnet werden
In das Detail ſolcher Vorſchriften —die ſelbſt Ñ

nigen Spielraum dem vernuͤnftigen Ermeſſen nach D
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Mannigfaltigke
ben muͤſſe
mern nich
der ſelben

heimgeſte

it der Verhaͤltniſſe und Umſtaͤnde frenge -
n — einzugehen , iſt der Beſtimmung der Kam —
t angemeſſen . Vertrauend mag die Zeichnung
Einer dem Lichte befreundeten Regierung ans

lt wirden :
Indem hiernach Ihre Commifſton durch meinen Mund

arauf antrågt , eine hohe Kammer moͤchte den ihr mit —
getheilten Geſetzesentwurf nach ſeinem vollen Inhalt —mit den vorgeſchlagenen kleinen Modificativnen uab Zu⸗låten etwa in ber hiernach neuentworfenen und diefemBericht angeſchloſſenen Faſſung annehmen „uͤberlaͤßt ſieſich dem freudigen Vorgefuͤhl des weit verbreiteten tief -gehenden Guten , welches die hergeſtellte Studienfrey —heit bewirken muß . Nicht nur wird der Staat durchdieſelbe die Gefahr einer erblichen Beamtenoligarchie

verſchwinden und die Pflanzſchule ſeiner Diene — aus⸗
nehmend veredelt ſehen — indem bey der frehen Con —
currenz nichts mittelmaßiges mehr ſich Luft machen , ſon⸗dern nur Vortrefflichkeit Bahn ſinden kann , und nichtnur wird durch die nunmehr freye Regſamkeit vielerſonſt unterdruͤkter Talente die Wiſſenſchaft kraͤftig be —
foͤrdert, und Badens laͤngſt hergebrachter Ruhm da=durch verherrlicht werden ; ſondern es werden auch tau —ſend und abermal tauſend Söhne und Båter das Ge -ſchenk dieſen Freyheit als eine ihnen — — WRDfahrene

unſchaͤtzbare Wohlthat empfinden , und dem Va —terland , welches ſte ihnen erwies , eine doppelte Liebeweihen , Dep Segen der Befreyung wird hier nichtſtehen bleiben . Das durch ſie aufflammende Licht derSifenfdaft wird fn allo Clafien des Volfs feinenelebenden Schimmer ſenden ; Gewerbe und Ackerbau ,Kunſt und Handel werden davon den wohlthaͤtigen Ein —
Miton, Sa eg wird dadurch , in zuſammenwirkung
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mit den uͤbrigen liberalen Inſtitutionen unſeres Vater —

landes auch die politiſche Erziehung des Volkes ge⸗

foͤrdert und die große Mehrheit deſſelben zu einem wah⸗
ren conſtitutionellen Buͤrgerleben fähig und

deſſelben wuͤrdig werden . Die auf ſolche Art taͤglich
ſich mehrende Maſſe von Einſicht und politiſcher Tugend

unter den verſchiedenen Claſſen der Geſellſchaft táft

uns vorausfehen , daß manche , bigher unenthbepriidhe

kuͤnſtliche Triebraͤder der Staatsmaſchine , daß insbe—⸗

ſondere das gegenwaͤrtig ſo koſtbare Heer von Staats⸗
beamten theils durch die erhoͤhte Befaͤhigung der Ge —

meinden zur Selbſtadminiſtration , theils durch die pe

mehrte Concurrenz tuͤchtiger Bewerber — welche all⸗
maͤhlich den Amtsſold vermindern , ja zum Theil die

bloße Amtsehre als Bezahlung gelten machen wird

kuͤnftig uͤberftuͤfſtg werden , oder unendlich wohlfeiler

zu erhalten ſeyn duͤrften . So tief gehend und weit ver —

breitet moͤgen die ſegensreichen Folgen einer einzigen

dem Recht und der Freyheit dargebrachten — Huldigund

ſeyn .

Hohe , hochzuverehrende Kammer ! Im Namen Ihret

Commiffion habe ich nunmehr gefprohen , eg fey mir yet

goͤnnt, noch ein einziges Wort in eigenem Namen zu reden

Die Studienfreyheit , welche uns in dem Geſetzes⸗

entwurf dargeboten wird , iſt nur eine aͤuſſere — ei⸗
ne andere kann auch der Staat auf directem Wege nid !

herſtellen — und dabey blos eine Lern - Freyheit , wel

che freylich nur in dem Maaße ſegensreich wirket ,

als auch jene der Lehre herrſcht . Doch dem Princi

dieſer letzten hat unſere erleuchtete Regierung vonjehel

durch die liberalſten Gefege , und nod ) erf in der allet

jůngften Beit durchBurådnahme der im Drang auf ”

ordentlicher Verhaͤltniſſe verordneten außerordentlichen

— A—⏑ ⏑⏑⏑⏑⏑ — — e T E A ra
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Beſchraͤnkungen, gehuldigt . Sie wird auch fuͤrder nie —
— mals eine groͤßere Beſchraͤnkung einfuͤhren oder dulden ,es als der Zuſammenhang der großen Verhaͤltniſſe Deutſch⸗e lands und Europa ’ g ihr als unabweisliches Geſetz aufsgl

A
dringt . Aber auch die innere Freyheit des Lehrens

e und Lernens, D. h. die Vefreyung deg Geiſtes auch vomugen i

-al geiſtigen Zwang ,die Pflege des Willens geiſtigtf rey zu ſeyn , die Abhaltung vergiftender Influenzen
rliche⸗ auf die eingeborne K raft des Geiſtes iſt wenigſtensinsbe er indireeten Einwirkung der Staatsgewalt mittaat ? nichten

entzogen , Was wuͤrde die aͤußere ErlaubnißF O oi lernen und zu lehren , die Aufhebung des buͤrgerli⸗—ie pet chen oder polizeylichen Zwanges nuͤtzen , wenn etwa eine
je al die Gemuͤther und dag Gewiſſen unmittelbar beherr —eil DA ſchende Moaͤcht dieGeſte dahin braͤchte , daß ſie licht⸗ird ſcheu wuͤrden , ja bald , durch kuͤnſtlich gepflegte Dun⸗
ffeile kelheit kraͤnkeind geworden , Das liht niht mehr gueroit Dei tragen vermòchten ?

—— Ich ſage nichts weiter . Aber wer wird verkennen ,digun daß es Lagen der Kirche und des Staates geben mag ,
worin die Bewahrung des Princips der Freyheit fuͤrSpre mepe alg ein nachkommendes Geſchlecht , worin der

nir 9 dauernde Sieg oder Fall der guten Gache von der Be —
reden bauptung oder Verlaſſung einer fruͤher genomme —

efetzes mi Stellung , eines fruͤher verkuͤndeten Grundſatzes— abhängen kann , und daß der Zuſammenhang der Um —
e mgl ſtaͤnde itie wir ſo eben in Anſehung der katholiſchen
t , wel Landeskirche mit banger Empfindung uns ſagen — leicht
wirken ſelbſt eine Perſoͤnlichkeit, einen ehrwuͤrdigen Namen ,
princi ? um welpen , nyun einmal die Freunde des Lichts ver —
njeh tranend uny licbend fich gefammelt haben , alg wahres
r ale Palladium der Seiftesfreyheit erfeinen
— iie geſicherten Geiſtesfreyh

liche "
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hi
Unterbeylage zu Ziffer 28 . w

Entwurf a

eineg Gefegeg úber die Gtudierfreyheil ne

§ I Do

Die Verordnungen vom I . uny 1810 , vom 24 Yum
1812 und Yom 27 December 1815 find hiemit aufgehobe

i €
—

ere l miKuͤnftig ſteht es jedem Inlaͤnder frey , ohne vorbe ” ii
gegangene Staats Erlaubniß zu ſtudieren , was und fic
mo er will .

di
§. 3.

— de
Jeder Inlaͤnder , der eine der beiden Landes - Un

laj
verfitåten beziehen und fich dadurch ein Rechtzur Yri ku
fung und zu den Mitteln der praktiſchen Befaͤhigun
erwerben will ( F. . ) , muß ſich , ehe er zum akadem
ſchen Buͤrgerrecht zugelaſſen werden darf , in den dafuͤ
geordneten Formen genuͤgend daruͤber ausweiſen , daf

S

er die erforderliche vorbereitende Befaͤhigung entwedel ne
auf oͤffentlichen Lehranſtalten des In - oder Auslande

na
oder durch Privatunterricht erlangt þat . Lu

Solche Inlaͤnder , die ſich von inlaͤndiſchen Lyceel
und Gymnaſien auf aus baͤndiſche Univerſitaͤten begebel Ch
wollen , muͤſſen von drefen Lehranſtalten auf gleiche Weiſ de
entlaſſen , und mit den Zeugniſſen uͤber hinreichende von de
bereitende Befaͤhigung verſehen werden , wie diejenige" eri
Inlaͤnder , welche ihre Studien auf den Landes - Unn epi
verſitaͤten fortſetzen wollen .

fp.
Solche Jnländer ; -die blog Privatunterricht geno

fen Habes , und fich atf eine auslaͤndiſche Un iverſile
begeben wollen , muͤſſen fich bey einer inlaͤndiſchen mitt ta
leren Lehranſtalt pruͤfen laſſen , und von da aug mil feh
den Zeugniſſen uͤber hinreichende vorbereitende Befe

—ANa , a hon DE . PENSE GS
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higung verſehen werden . Daſſelbe gilt von ſolchen ,welche von einer auslaͤndiſchen Mittelſchule auf eine
Auslaͤndiſche Univerſitaͤt ſich begeben wollen ; nur daß hieryheil nach Umſtaͤnden eine Dispenſation eintreten , und ſonach
das Zeugniß der auslaͤndiſchen Mittelſchule genuͤgen kann .

4 Yum
—

ehoben Wer ohne die Abſicht , dem Staatsdienſt , oder ei —
ner eigentlich wiſſenſchaftlichen Laufbahn ſich zu wid —

vorpe ” men , blog bu Zweden der Selbſtvervollkommnung oder
He veredelter buͤrgerlichen Taͤtigkeit , einzelne Lehrfaͤcher

ſich anzueignen wuͤnſcht , hat zwar den freyen Zutritt indieHoͤrſaͤle , ohne an die Bedingungen des 6. 3. gebun⸗
- un * zu ſeyn , jedoch unter Beobachtung der fuͤr die Zu —

e aſſung akademiſcher Gaͤſte bereits beſtehenden oderE
uͤnftig zu erlaſſenden Vorſchriften .pigum

5ademi
— — — —

—
—

— A
eder das akademiſche noch das Privatſtudium giebt

daf kuͤnftig einen Anſpruch auf Anſtellung im Staatsdienſt .
— Die jungen Theologen beider chriſtlichen Confe ſſio⸗
tanod

nen erwerben einen ſolchen Anſpruch erſt durch die Auf —
nahme in die Candidaten - Liſten oder durch die Erthei —lung des Tafeltitels .

Epcot! Junge X ;
t degeb Chirde

ge
' echtsgelebrte, Cameraliſten , Aerzte un

Weil k
gen fönnenerfi alsdann , wenn fic nach vollenden -

de pol J —
Studien eine Pruͤfung mit gutem Erfolg beftan.

enige! an fih darauf die
gehoͤrigepraktiſche Befaͤhigung

3 -tinii DE N haben, eine Anſtellung im Dienſte des Staats
en , ohne jedoch auch alsdann einen poſttiven An —

senol
PYS. darauf zu baben .

erfitt S: 6:

y mit ” tat
ei Prüfung , und wenn fie ein genùgendeg Reful -

g mil — hat , die Zulaſſung zu den Mitteln prakti —AR
seft efåhigung fann feinem verfagt werden , der :



—
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a) das in dem 6. 3. Vorgeſchriebene erfuͤllt hal—

b) ſich in gehoͤriger Form uͤber die Vollendung

ſeiner akademiſchen Studien auszuweiſen vermag

Ein beſtimmtes Recht , die Zulaſſung zum Eramet ab
und zü den Mitteln praftifher Befaͤhigung zu perlan

gen , fteht Denen niht au , welche die hoͤhern Lehranſtal⸗
ten blos als Gaͤſte ( F. . ) beſucht haben .

E

Durch beſondere Verordnungen , infofern die bif ’

þer beftandenen nun nicht mehr gengen , folen feftge :

ſetzt werden : J

a) Die Vorſchriften uͤber die zum Beſuch der Un S

verſttaͤten bey Inlaͤndern erforderliche Vorbereitung und

Befaͤhigung , und die daruͤber beyzubringenden Nach —

weiſungen .

b) Die Borfchriften iber fie Prüfungen der jun Ka

gen Theologen beider chriſtlichen Confeſſtonen , uͤber þei

ihre Aufnahme in die Candidaten - ifen und die Er Fuͤ
theilung des Tafeltitels . au

c ) Die Yorfriften und die Pråfungen jinge — ten

Rechtsgelehrten , und uͤber die Zulaſſung derſelben zut ſch

praktiſchen Befaͤhigung und zur Advocatur

d ) Die Vorſchriften uͤber die Pruͤfungen jungee Sı

Cameraliſten und die Zulaſſung derſelben zur prakti⸗ Ka

ſchen Befaͤhigung .

e) Die Vorſchriften úber die Prüfungen junge
Aerzte und Chirurgen , und die Ertheilung der Erlaub⸗
niß zur aͤrztlichen und wundaͤrztlichen Prarig an di ”

ſelben .

668
Muh auf Gymnaſien und Lyceen ſoll keinem , wel⸗

cher ſich uͤber den Beſitz der noͤthigen Vorkenntniſſe au ”

i A S R a a a N E E
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Fuͤnfte Sitzung vom to . April . 80
weiſt, die Aufnahme verſagt , und es ſollen die fuͤr dieſeMittelſchulen befehenden Disciplinar - Berordnungenmit dem Geifte deg gegenwaͤrtigen Geſetzes in Einklanggeſetzt , die demſelben widerſprechenden Vorſchriftenaber als aufgehoben bettachtet werden .

Beylage Ziffer 29.

—— Gnaden ,Broßherzog zu Baden , Herzog zu Zaͤhrin —gen ; Landgraf von Nellenburg , Graf zualem , Petergshaufen und Hanau u. f. w.

— — ——

Auf den an Uns gelangten Wunſch der Erſten
mer Unſerer getreuen Staͤnde , wegen der Abweſen⸗

it
ihres Praͤſtdenten und erſten Vicepraͤſidenten , eine

uͤrſorge zu treffen , wollen Wir derſelben abermals

Kam
heit

Asnahmsweiſe geſtatten , einen weitern Vicepraͤſiden —ten ſelbſt zu erwaͤhlen und Uns zur Beſtaͤtigung in Boraſchlag zu bringen .

a
Bir beauftragen Unſern Regierungs Commiſſaͤr

ANAIS- Rath v. Gulat , Vorſtehendes der ErſtenKammer Unſerer getreuen Staͤnde zu eroͤffnen.
eben, Carlsruhe , den 9. April 1822 .

Ludwig

Geg

xat . Berſtett .

Auf Befehl Sr . Koͤniglichen Hoheit
Weiß .
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